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Interview mit BR Rösti
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Restwassermengen- starke politische
Stimme und mediale Präsenz des SFV



Energiekrise – Angriff auf Restwasser 

Faktenblatt SFV
www.sfv-fsp.ch



Motion Regenforelle

• grossmehrheitliche Unterstützung der RB Forelle unter den FischerInnen 

• sehr sanfte Verbotslockerung

 -> Anpassung VBGF für Versuche mit RB Besatz mit Monitoring

• neues SFV Faktenblatt zur Regenbogenforelle (Frühling 2024)



Kormoran-Dialog

Plattform Seenfischerei



Lenkungsausschuss
JFK, SBFV, ASRPP, SFV, 

BAFU

Adaptives 
Fischerei-

management

Forschung 
seenspezifisch

(z.B. 
Nährstoffe 

n/p) 

Prädatoren-
management, 

Artenförderung 
(Kormoran)

Ausbildung /
Verbesserung 

der 
Ökonomie

…….

Geschäftsstelle
SKF

Auftraggeber (gemeinsame Vertragspartnerschaft)
 JFK, Kantone, SBFV, ASRPP, SFV

Plattform Seenfischerei



Lenkungsausschuss

• Frédéric Hofmann, Kt. VD, JFK, Präsident

• Reto Leuch, SBFV, Vizepräsident

• Jean-Philippe Arm, ASRPP

• David Bittner, SFV

• Andreas Knutti, Kt. BE, JFK

• Susanne Haertel-Borer, BAFU

• Geschäftsführung, Adrian Aeschlimann, SKF

• Mitarbeiter: Rafael Minnig, SKF

→Drei Stimmen für die Fischerei

→Drei Stimmen für die Behörden



Aktivitäten

• Jährliche Tagung
• 2021: Kormoran

• 2022: Brückenschlag zwischen Landesteilen

• 2023: Inwertsetzung und Ökologie in den Seen

•Nationaler Kormorandialog

• Inwertsetzung
• Logo, unbekannte Arten, Stichling

• Laufzeit Plattform bis Ende 2025



Teilnehmer Kormoran-Dialog
Naturschutz

• Stefan Werner (Vogelwarte 
Sempach)

• Jan Schudel (Birdlife)

Berufsfischerei

• Reto Leuch (SBFV)

• Jean-Philippe Arm (ASRPP)

• Erich Staub (Berater)

BAFU

• Oliver Selz

• Claudine Winter 

Kantonsvertreter

• Andreas Knutti (BE)

• Frédéric Hofmann (VD)

• Martina Caminada (JFK)

SFV

• David Bittner

SKF

• Adrian Aeschlimann 

• Rafael Minnig  



Grundsätze (Auszug)

• Die beteiligten Akteure haben die Bereitschaft, im 

Rahmen des geltenden rechtlichen Spielraums 

gemeinsam voranzugehen und aktiv nach Konsens-

Lösungen zu suchen, wenn die Probleme 

nachvollziehbar und mit Daten und Beobachtungen 

begründet, also plausibel sind.

• Die beteiligten Akteure anerkennen und akzeptieren, 
dass im Sinne einer Koexistenz eine ökonomisch und 
ökologisch nachhaltige fischereiliche Nutzung im 
Rahmen der Schutzziele für Arten möglich sein soll.



Grundsätze (Auszug)

• Die beteiligten Akteure akzeptieren, dass der 

Kormoran auf die häufigsten bzw. am einfachsten 

erreichbaren Fischarten jagt (Nahrungsopportunist). 

Sie halten fest, dass Kormoranprädation ein Problem 

für gefährdete Arten sein kann und dass sie Einfluss 

auf Ertragslage der Berufsfischerei haben kann. Eine 

Beweisführung zu diesen Zusammenhängen erübrigt 

sich fortan in den meisten Fällen. 



Grundsätze (Auszug)

• Es zu unterscheiden zwischen

o  dem Winterbestand, vorwiegend bestehend aus Vögeln, 

die im Norden und Osten Europas brüten, in der Schweiz 

überwintern;

o dem Sommerbestand, bestehend aus Vögeln, die im 

Süden Europas überwintern und in der Schweiz brüten;

o Durchzüglern, mit einer Aufenthaltsdauer von wenigen 

Tagen, die zu jeder Jahreszeit beobachtet werden können.



Grundsätze (Auszug)

• Alle in der Schweiz auftretenden Kormorane sind 

Teil eines gesamteuropäischen Systems, dessen 

Populationen sich nach der europaweiten 

Unterschutzstellung des Kormorans erholt haben 

und gewachsen sind.



Grundsätze (Auszug)

• Die beteiligten Akteure anerkennen die Tatsache, 

dass zahlreiche Faktoren über den Kormoran hinaus 

die Fischbestände beeinflussen. Sie vertreten 

gemeinsam den Standpunkt, dass eine intakte 

Ökologische Infrastruktur für die Schweiz, 

namentlich im Bereich Gewässer und Feuchtgebiete 

notwendig und deren ökologische Aufwertung zu 

fördern ist.



Ziele

• Bestände, gefährdeter Fischarten, sind wirksam 

geschützt, auch in Schutzgebieten (WZV)

• Der Berufsfischerei soll im Rahmen einer 

nachhaltigen Fischerei ein angemessener und wenn 

möglich existenzsichernder Anteil der 

Fischbiomasse zur Verfügung stehen. 

• Die Schäden an Fanggeräten der Berufsfischer und 

den gefangenen Fischen nehmen ab.



Ziele

• Schutzziele der WZV-Gebiete bleiben gewahrt. 

Massnahmen zum Kormoranmanagement vermeiden 

negative Auswirkungen auf andere Tierarten.

• Die Kantone nutzen das Potenzial der 

Kormoranjagd.

• Verbesserungen zum Schutz der Vögel in 

gewässerseitigen Schutzgebieten im Sinne der 

Schutzziele werden umgesetzt (z.B. Reduktion der 

Störungen durch Boote und Wassersport sowie 

weiterer Freizeitnutzungen).



Leitlinien

• Anstelle einer Vollzugshilfe des Bundes erarbeitet der 
Kormoran-Dialog Leitlinien. Diese sollen ein zeitnahes 
und koordiniertes Vorgehen zwischen den Akteuren 
ermöglichen. Sie ersetzen den Massnahmenplan 
Kormoran auf, der 1995 vom Bundesamt für Umwelt, 
Wald und Landschaft (BUWAL) erarbeitet und 2005 
revidiert wurde. 



Fliessgewässer

• In den Flüssen und Bächen steht Artenschutz im 

Zentrum; verhindern, dass Kormorane vom 

Aussterben bedrohte (Nase, Aal), stark gefährdete 

Arten (Äsche) und weitere gefährdete Arten weiter 

dezimiert.

• In Äschengebieten von nationaler Bedeutung 

Fortsetzung bzw. Verstärkung der Abschüsse durch 

Wildhut und Jägerschaft zur Jagdzeit als auch mit 

Ausnahmebewilligungen während der Schonzeit



Fliessgewässer

• Ausweichbewegungen sind durch regionale 

Koordination der Vergrämung und 

Abschussmassnahmen zu vermeiden.

• Den Mündungen als speziellen Hotspots der 

Gewässerbiodiversität sind besondere Beachtung zu 

schenken.

• Besserer Schutz der entsprechenden Fischarten 

mittels Fischereimanagement der Angelfischerei 

(z.B. erhöhte Schonmassnahmen).



Weiteres Vorgehen

• Aufruf an die Kantone, im nächsten Februar forciert 
Kormorane zu schiessen

• Bereinigung der Leitlinien läuft

• Verabschiedung in erster Jahreshälfte 2024

• Frühestens in Kraft ab 1. Juli 2024



Längsvernetzung vs Rückzugshabitate







Längsvernetzung mit Verlust Kolke



Einfluss auf Fischbestände – 

multiple Faktoren

Wanderhindernisse

Klimaveränderung



Hitzesommer 2022 



Vernetzung

Rückzugshabitat, 
Lebensraumschlecht     gut 

gut

schlecht

• Gewässerspezifische Betrachtung wichtig (Forellenregion vs Barbenregion)
• Gesamtabwägung wichtig!

Trade off zwischen Vernetzung 

und Rückzugshabitat 



Vorsicht bei der Längsvernetzung!!!

• Umfassende lokale Abklärungen vor 
Vernetzung ausführen!

• Verlust von Rückzugshabitat 
kompensieren!











Fazit

• Es braucht Längsvernetzung UND Rückzugshabitat!



Drainagespülungen

• Entwässerung von LdW Flächen

• Strassenentwässerungseinleitungen

• Sauberwasserleitungen

• Klär/Regenbeckenentlastungsleitungen



Gewässerschutzgesetz und 

Verordnung

• GschG Art. 3 Sorgfaltspflicht > Jedermann ist verpflichtet, alle nach den 
Umständen gebotene Sorgfalt anzuwenden, um nachteilige Einwirkungen auf 
die Gewässer zu vermeiden (Art. 4 Verursacherprinzip).

• GschG Art. 6 Es ist untersagt, Stoffe, die Wasser verunreinigen können (…) in 
ein Gewässer einzubringen. 

• GschV Art. 44 Abs. 1 Drainagewasser (...) muss so gefasst und abgeleitet 
werden, dass es bei deren Betrieb, insbesondere durch ausserordentliche 
Ereignisse, nicht verunreinigt werden kann. 

Bundesgesetz Fischerei

• BGF Art. 8 Fischereirechtliche Bewilligung > bei Einleitungen in Gewässer

• Auflagen bei Erteilung/Eröffnung FRB 



Fischereirechtliche Bewilligung



Drainagespülungen



Programm 



Programm 



Varia 

• Termine DVs der Kantonalverbände 2024 

• Termine PKs SFV werden an nächster GL Sitzung vom 1. Dezember festgelegt 
> Infos an Kantonalpräsidenten

• 13.- Papier Mitgliederbeitragserhöhung

• Rundmail ab 2024 an neuen Verteiler (inkl. alle Präsidenten der FVs)

• weitere Varia?! 
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Danke für die Zusammenarbeit, Unterstützung 
und das Engagement!
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